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Seit rund einem Jahr ist im Kanton Zürich ein 
Gesetz in Kra�, das Menschen mit einer Behin-
derung mehr Freiheiten im Bereich Wohnen 
gibt. Mittels eines Vouchers können sie nun 
selbst die Begleitung und Betreuung in ihrem 
privaten Zuhause wählen. Welche Beratungs-
angebote sind da�r nötig? Dies hat die BFH 
gemeinsam mit Interface untersucht.Prof. Dr. Tobias Fritschi Dr. Christoph Tschanz

Menschen mit Behinderungen:

«Selbstbestimmt entscheiden», kurz SEBE – so 
heisst das neue Selbstbestimmungsgesetz (SLBG). Das 
neue Finanzierungssystem wurde vor Kurzem im Kan-
ton Zürich eingeführt. Seit dem 1. Januar 2024 unter-
stützt es Menschen mit Behinderung in einer eigenen 
Wohnung, in einer Wohn- oder Familiengemeinscha� 
– und auch weiterhin Menschen, die in einer Institution 
leben. Dabei erhalten Menschen mit Behinderung nach 
einer Bedarfsabklärung einen Voucher, dank dem sie 
selbst entscheiden können, welche Anbietenden sie 
zuhause begleiten und betreuen sollen. Das können 
ambulante Anbietende, aber auch Bezugspersonen aus 
ihrem Umfeld sein. 

Die Ziele des Systems SEBE stehen im Einklang mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die 
das Recht auf Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen stärkt und einfordert. Seit die Schweiz die 
Konvention im Jahr 2014 rati�ziert hat, stieg der Anteil 

von Menschen mit Behinderungen, die in privaten 
Wohnformen leben, im Vergleich zu institutionellen 
Wohnformen kontinuierlich (Fritschi et al., 2020). Der 
Wechsel von einer institutionellen Wohnform zum Le-
ben in einer privaten Wohnung wird durch spezi�sche 
kantonale Angebote unterstützt (Fritschi et al., 2022).

Sinn und Zweck der Beratungen 
Der Systemwechsel von der Objekt- zur Subjekt�nan-

zierung fordert alle Beteiligten heraus. Dabei spielen 
Beratung und Beratungsstellen eine zentrale Rolle, da 
sie Menschen mit Behinderungen den Zugang zu be-
darfsgerechten Leistungen erleichtern und ihren Um-
gang damit unterstützen. Das Ziel ist es, diese Personen 
bei allen Fragen rund um das neue Finanzierungssystem 
zu begleiten, ihre Entscheidungsfähigkeit zu fördern 
und eine selbstbestimmte Auswahl von Leistungen zu 
ermöglichen. ▶

Beratung �r selbstbestimmte Entscheidungen
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Immer mehr Menschen mit Behinderungen leben in privaten Wohnformen.
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Diese Beratung orientiert sich idealerweise an we-
sentlichen Arbeitsprinzipien wie ethischem Handeln, 
Kontextualisierung, Mehrperspektivität, Beziehungsge-
staltung, Ressourcenorientierung und Befähigungshan-
deln. Diese Prinzipien bieten eine fundierte und �exible 
Orientierungshilfe und gewährleisten, dass die Bera-
tung auf professionelle und kompetente Weise erfolgt 
(Abplanalp et al., 2020). Entscheidend ist auch die Le-
bensweltorientierung der Beratungsstellen, die dadurch 
den Alltag der Menschen ins Zentrum stellen und zur 
gelingenden Gestaltung dieses Alltags beitragen (Wein-
bach, 2016).

Vorgehen und Methode
In der Studie der BFH und der Interface Politikstudi-

en wurde nun der Beratungsbedarf der verschiedenen 
Stakeholder bezüglich des neuen Systems SEBE analy-
siert (Tschanz et al., 2023). Grundlagen für die Studie 
bildeten das Angebot der Beratungsstellen im Kanton 
Zürich gemäss des gesetzlichen Au�rags und die de�ni-
torische Herleitung des darin vertretenen Beratungsver-
ständnisses. Im Rahmen der Studie wurden zehn Leitfa-
deninterviews mit Expert*innen aus Organisationen 
von und für Menschen mit Behinderungen geführt. Zu-
dem nahmen vierzig Beratungsstellen an einer Online-
Befragung teil. Seitens der Selbstvertreter*innen und 
Angehörigen wurden acht Interviews durchgeführt. Die 
Befragten waren zwischen 32 und siebzig Jahre alt und 
haben unterschiedliche Arten der Beeinträchtigung.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Perspektiven 
wurde der zukün�ige Beratungsbedarf (SOLL) im neuen 
System ermittelt und mit dem aktuellen Angebot (IST) 
verglichen. Aus der Di�erenz zwischen SOLL und IST 
wurden Empfehlungen abgeleitet. Während der Erhe-
bung hatten die Befragten noch wenig Kenntnisse zum 
System SEBE, da die Ausgestaltung des Systems im sel-
ben Zeitraum wie die Erhebung stattfand. Die Ergebnis-
se der Studie sind daher als formativer Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Beratungsangebote im Kanton Zü-
rich im Zusammenspiel mit dem System SEBE zu 
verstehen.

Beratungsstellen: Angebot und Bedarf
Vor der Einführung von SEBE wurde die Landscha� 

der Beratungsstellen von den Expert*innen aus den Or-
ganisationen überwiegend positiv beurteilt. Zu den Stär-
ken zählen die Vielfalt, die Professionalität und die fun-
dierten Fachkenntnisse der Beratungsstellen. Allerdings 
gibt es Schwächen, insbesondere bei der Übersichtlich-
keit: Viele Menschen wissen nicht, welche Beratungs-
stelle für sie geeignet ist. Und es fehlen zentrale Anlauf-
stellen, die Orientierung bieten und Versorgungslücken 
erkennen. Zudem gibt es Verbesserungspotenzial bei der 
Niederschwelligkeit und der Nähe zur Lebenswelt der 
Ratsuchenden.

Selbstvertreter*innen und Angehörige stellen ähnli-
che Anforderungen an die Beratungsstellen. Ein ideales 
Beratungsangebot erfordert geogra�sche Erreichbar-
keit, Niederschwelligkeit und Flexibilität bei der Ter-
minvereinbarung – etwa über Telefon, E-Mail, Videocall 
oder als «Walk-in» ohne Voranmeldung. Die Beratungs-

formen müssen individuell auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sein. Zeit-
liche Flexibilität und die Option, eine Begleitperson 
mitzubringen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die 
Peer-Beratung bietet durch Erfahrungen auf Augenhöhe 
und praxisnahe Lösungen eine wertvolle Unterstützung. 
Peer-Berater*innen sollten dabei an eine Organisation 
angebunden sein. Bei Themen wie Medizin, Recht und 
Finanzen gibt es allerdings auch fachliche Grenzen.

Spannungsfelder und Kriterien der Weiterent-
wicklung

Beim Übergang der Beratungsangebote vom IST-
Zustand in den angestrebten SOLL-Zustand treten Span-
nungsfelder auf, die durch verschiedene Zielkon�ikte 
geprägt sind. Die Studie hat dabei vier zentrale Span-
nungsfelder identi�ziert. 

Erstens besteht ein Spannungsfeld zwischen Profes-
sionalisierung und Peer-Beratung. Hier gibt es einen 
Zielkon�ikt zwischen der Sicherstellung hoher fachli-
cher Quali�kationen und der Peer-Beratung, bei der Men-
schen mit Behinderung ohne formelle Ausbildungsan-
forderungen ihre Erfahrungen weitergeben. Zweitens 
gibt es ein Spannungsfeld bei der Balance zwischen Kon-
trolle und O�enheit: Einerseits muss die Qualität durch 
die Beratungsstellen gesichert werden, andererseits 
muss das SEBE-System Menschen mit Behinderung die 
Freiheit geben, selbst zu entscheiden, welche Unterstüt-
zung und Beratung sie benötigen. Drittens besteht ein 
Spannungsfeld zwischen der geforderten Unabhängig-
keit der Beratungsstellen und dem Erhalt bewährter 
Strukturen bei den Wohnangeboten. Viertens zeigt sich 
ein Spannungsfeld bei der Zentralisierung von Bera-
tungsstellen, was eine Spezialisierung dieser Stellen er-
möglicht, und der Notwendigkeit, ein breites, vielfältiges 
und niederschwelliges Angebot zu gewährleisten.

Im Rahmen der Studie wurden deshalb sechs SOLL-
Kriterien für die Weiterentwicklung der Beratungsan-
gebote ermittelt.
– Beratungsarten: Um eine polyvalente Beratung zu 

Themen der Lebensgestaltung und des Wohnens zu 
ermöglichen, muss die Beratungsstelle Sozialbera-
tung oder psychosoziale Beratung anbieten.

– Beratungsthemen: Das Themenspektrum der Bera-
tungsstelle muss breit genug sein, um auch das The-
ma Wohnen abzudecken, da spezi�sche Beratungs-
stellen hierzu selten sind.

– Niederschwelligkeit: Die Beratung soll ortsunabhän-
gig, aufsuchend, kostenfrei und ohne Anmeldung 
möglich sein, um den Zugang zu bedarfsgerechten 
Leistungen zu sichern.

– Peer-Beratung: Diese ergänzt idealerweise die pro-
fessionelle Beratung, da Menschen mit Behinderun-
gen sich besser angesprochen fühlen und Peer-Bera-
tende spezi�sche Kompetenzen mitbringen.

– Unabhängigkeit: Organisationen mit Beratungsstel-
len dürfen keine Interessenkon�ikte durch eigene 
Wohnangebote haben.

– Quali�kation und Qualitätssicherung: Ein tertiär 
quali�ziertes Beratungspersonal ist ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal, das von Menschen mit Behinde-

▶
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rungen aber nur teilweise als wichtig erachtet wird. 
Ein alternatives Merkmal zur laufenden Weiterent-
wicklung des Personals ist die Qualitätssicherung 
durch Intervision oder kollegiale Beratung.

Empfehlungen
Die Studie der BFH und Interface bestätigt, dass Be-

ratungsangebote eine zentrale Rolle spielen, damit Men-
schen mit Behinderung eine selbstbestimmte Auswahl 
von Leistungen tre�en können. Sie emp�ehlt dem Kan-
ton Zürich, auf der Vielfalt der bestehenden Beratungs-
stellen aufzubauen und den Ausbau der Beratungsleis-
tungen voranzutreiben. Dabei sollten die in der Studie 
ermittelten sechs Kriterien berücksichtigt werden. Diese 
dienen nicht als Ausschlusskriterien, sondern sollen 
einerseits als Leitlinie für die Weiterentwicklung der 
bestehenden Beratungsstellen fungieren und anderer-
seits als Massstab bei der Auswahl von Stellen helfen, 
deren Dienstleistungen im Rahmen des SEBE-Systems 
ausgebaut oder erweitert werden sollen.

Die Studie emp�ehlt zudem die Scha�ung eines digi-
talen «Single Information Points», der als niederschwel-
lige Anlaufstelle die Übersicht über die verschiedenen 
Beratungsstellen verbessern könnte. Da die Internetre-
cherche der häu�gste Informationsweg ist, würde dieser 
Ansatz das bestehende System sinnvoll ergänzen. Weiter 
wird angeregt, den Austausch zwischen den Beratungs-
stellen zu fördern, um Erfahrungen und Best Practices 
e�zienter zu teilen. ▪
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Selbst auswählen, welche Wohnform passend ist, das ist auch  r Menschen mit Behinderung heute im Kanton Zürich möglich.
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